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Das erste gesamt.fdJH'e;Ur;sche Stra!geselzbllch (SIGB) irt .ft;' 1942 in Kraft. Abt, t ,f hraclrlt nur 
eine Vereinheitlichrmg de.' eigen/lichen Strafrecht'f. AII,rgelclammert """de da.f Sfra[proU,f.frec"'. 
Vor alltm blieb aber auch der Sfrafi'ollzug in konlOnaler Zus/4ndigkeit. Die daroll.f resullierende 
ftJderalistischt Vielfalt im GefllngnisH'ae" geriel se;' Krieg.fcnde z'lIIehme"d ;11., Spo"nrmg.ifeld 
neuer VollzugskonUpft. Der Verfasur. hit; /988 e he/redaktor des ttBeobadlltf5N, zeichnet die 
GrundzI1ge dieser Entwicklung nach. 

Ein optimistisches Menschenbild 
Die noch in der Vorkriegszeit vorangetriebene 

Vcuinheitlichung des Strafrechts halte den Voll· 
zug nicht im Visier, wirkte aber doch auf ihn zu
rOck: Gem155 der neuen Strarrechtsdoktrin wur
den und werden Straftater weniger im Blick auf 
den «Erfolg» ihres Handeins zur Rechenschan 
gezogen, sondern nach Massgabe ihres persön
lichen Venchlllde", ... Solche individuellen Aspekte 
mussten auch das Gel1lngniswesen prägen : «Der 
Vo llzug der Zuchthaus- und Gellngnisstrafe soll 
erziehend auf den Gefangenen einwirken und ihn 
auf den Wiedereintritt in das bOrgerliche Leben 
vorbereiten», postuliert Artikel 31 StGB. Die Be
stimmung geht von einem optimistischen Men
schenbild aus, insbesondere von der Annahme, 
dn fehlgeleiteter Delinquent tasse sich bei sach
bezogener Betreuung zu einem brauchbaren 
Glied der Gesellschan umronnen. 

Einem der Zielrichtung des neuen Strafrechts 
entsprechenden Umbruch des Gefllngniswesens 
~tanden allerdings dessen zementierte Strukturen 
entgegen. Es war kaum ein Zufall. dass in den 
Direktionsetagen grosser Vollzugsanstalten ganze 
Dynastien am Werk waren, etwa diejen ige der 
Kellerhals in Witzwil oder die der Werren auf 
dem trutzigen Thorberg-Schlosskomplex im Kan
ton Bem. 

IlI1l'ulse BUS Deutschland 
Neue Impulse gingen seit den mnfziger Jahren 

von der deutschen Bundesrepublik aus. Progres
sive Strafrechtler. darunter der nach Zürich beru
fene Basler Peler Noll und sein in Basel wirkender 
deutscher Kollege Gl1nter StratenK'erlh. waren in 
den Alternativentwurf zum deutschen Strafrecht 
involviert; sie machten deutlich. dass ein huma- ' 
nes Verschuldensstrafrecht im rortschrittlichen 
Strarvollzug seine Entsprechung finden mOsse. 

Das schweizerische GeBngniswesen wurde un
versehens zum Objekt einer kritischen Bestandes
aufnahme: insbesondere Stratenwerth·Doktoran
den befragten die verschiedenen Strafanstalten 
nach dem Grad der Durchsetzung des neuen kri
minaJpolitischen Konzepts. Diese engagierte 
r-eldforschung lOste einen eigentlichen Bewusst
seinswandel aus, der am augenf1l1igsten im Kan
ton Aargau sichtbar wurde: Der Juss tudent }.far
tin Pfrunder halle den Jst·Zustand der Strafanstalt 
Lenzburg untersucht. Ausgerechnet er war es, der 
in der Folge vom Kanton Aargau als neuer Lenz
burg-Direktor berufen wurde: ein ungewöhn. 
liches, abe r geglOcktes Experiment. 

Auch in den anderen Kantonen entfalteten die 
«alternativen» Postulate der Stratenwerth-Schüler 
jedenfalls mittelfristig Wirkung. Die Anstalts
reglemente wurden erneuert und auf die Erforder
nisse der Europäischen Menschenrechtskonven
tion (EMRK) ausgerichtet. Für die sechziger und 
beginnenden siebziger Jahre kann man geradezu 
eine Art von Vollzugseuphorie ausmachen: Die 
von der modemen Strafrechlc;lehre postulierte 
individuelle Dehandlung der Stranater erforderte 
den Ausbau bzw. die ScharTung sogenannt offener 
Anstalten, wie beispielsweise das sankt-gallische 
Saxerriet oder das luzemische Wauwilermoos. 

Gezielte Weiterbildung des Personals und ver
mehrter Einsatz von Psychotherapeuten kenn
zeichnen den Gang der Dinge. Neue Vollzugsfor
men wurden eingefi1hrt. so die Halbfreiheit (bei 
der der Häftling schon vor seiner Entlassung aus
wärts arbeitet) und die Halbgefangenschan (bei 
§der der Verurteilte zum Vollzug einer kOrzeren 
Strafe !lieinen Arbeitsplatz behalt und die Voll· 
zugsansta lt nur in der Freizeit aurzusuchen hat). 

Drogcnkrill1inuliUU als Be",Uhrullgslnobe 
Fast hätte man glauben können, eine schöne 

neue (VollzuJs-)Welt sei angebrochen, als sich in 
den spaten sIebziger Jahren ausgerechnet in die
sem Bereich die sonst noch kaum erkannte Glo
balisierung bemerkbar zu machen begann: Die 
Drogenkriminalitat und der (damit zum Teil ein
hergehende) krass ansteigende Anteil der Ausllln· 
der stellten die eben erst in die Praxis umgesetzte 
liberale Doktrin vor eine harte ßew!lhrungsprobe. 
1910 waren gesamtschweizerisch erst 1024 Ver
stösse gegen das ßet!lubungsmiUelgesetz regi 
striert worden; 25 Jahre spa ter waren es beinahe 
zehn mal mehrl 

Die hier angedeutete Entwicklung der rnsas
senstruktur beeinträchtigte zwangslaufig die neu
en Kommunikationsmodelle in den einzelnen 
Vollzugsanstalten : Den ErziehungsbemOhungen 
seiner Betreuer ist der Drogenabhängige kaum 
mehr zugänglich; er betatigt sich ausserdem 
zwangsläufig als Komplize einer andauernden 
schleichenden Kriminahtat innerhalb der Anstalt. 
Ähnliches gilt rur den rremdsprachigen ausH'ndi
sehen Insassen, rur den die vom StGB geforderte 
4C Wiedereingliederung in die Gemeinschaft» ein 
Fremdwort bleiben muss. 

Donnerschlag 8m Zollikerberg 
Mitten in diese Krise des Vollzugssystems fiel 

im Oktober 1993 ein Donnerschlag; die Ermor
dung einer 20jährigen Pf'adfinderin durch einen 
auf Urlaub geschiclcten, einschlDgig vorbestranen 
nter schweizerischer NationalitlU in Zollikerberg 
machte einen beunruhigenden Befund offenbar: 
Vielleicht war das optimistische Menschenbild, 
von dem das fortschrittliche Vollzugskonzept 8US
ging. eine Art von humanistischer Fata Morgana. 
Das Ziel der Resozialisierung muss - so die neue 
Erkenntnis - dort, wo man mit krankhaO ver
anlagten Triebtätem konfrontiert ist. zum Schutz 
der OtTentlichkeit geradezu ausgeblendet werden. 
Seinen stärksten (und nicht unproblemati schen) 
Ausdnack erreichte das Phänomen. das man mit 
((Zollikerberg-Syndrom" umschreiben kOnnte. im 
FrOhling dieses Jahres: Gegen mnf mr den Straf
vollzug und damit auch rur die \o'crhängnis\'olle 
Beurlaubung des 11ters Verantwortliche wurde 
ein Strafverfahren angekOndigt. Schon vorher 
hatte sich eine Neuorientierung der Vollzugs
praxis angekOndigl: Die Urlaubs- und Entlas
sung.c;praxis wurde einer rigorosen NeuOberprü
fung unterzogen. 

Im übrigen wirkte sich der «(Zollikerherg» auch 
auf die Rechtsprechung aus: So hat das Bundes
gericht in einem neuen Mordfall zwar angesichts 
der mass iv herabgesetzten Zurechnungsnthigkeit 
eine extrem milde Bestrafung des TIi ters verlangt, 

gleichzeitig aber dessen Verwahrung angeordnet 
Bei dieser Lösung kann eine Entlassung grund
sätzlich erst dann ins Auge gefasst werden. wenn 
das ROckIallrisiko auszuschliessen ist 

Totale Risikolosigkeit unmöglich 
Die hier knapp sk.izzierte Neukonzeption der 

Straf- und der Vollzugspraxis sollte allerdings 
hinterfragt werden: Nur (und ausge rechnet) aur 
dem Gebiet des Strafvollzugs wird - nicht zuletzt 
unter dem Druck der öffentlichen und der ver
örTentlichten Meinung - totale Risikolosigkeit.. ja 
geradezu eine absolute Garantie gegen fehlein
schätzungen und Pannen postuliert. In keinem 
anderen Lebensbereich (man denke nur an den 
Strassenverkehr mit rund 800 beinahe emotions
los zur Kenntnis genommenen Toten pro Jahr) 
wird die Messlatte auch nur annähernd gleich 
hoch angesetzt. Und so sehen sich die Vollzugs. 
organe mit einem Erwartungshorizont konrron
liert, dem sie kaum gerecht werden können. Paut 
Brenzikofer. Direktor der offenen Strafanstalt 
Saxerriel, kommentiert in einer Mischung von 
Galgenhumor und Resignation die PriorillUen, 
wie sie im Bewusstsein der ÖfTentlichkeit heute 
auszumachen sind : (Die f-litli ste im Bereich Straf
recht: erstens Sittlichkeitsdelikte, zweitens harter 
Strafvollzug usw. Humaner Vollzug etwa auf Platz 
500 ... 

\Ver den Au~weg au,!; dem Patt sucht. in dem 
!'iich der Stmfvollzug gegenwllrtig befindet. begibt 
sich auf eine ~chwierige Gmtwanderung. Den 
Zielkonnikt zwischen den Interes."öen d~ einsit-
7.~nden Individuums und dem SchulzlxdOrfnis 
der ßevölkerung kann und darf man nicht wel
di!'Okutieren. Abe'r e.~ gilt. die Proportionen m 
wahren : Nicht jeder zweite StramUlige ist gemein· 
gcl1lhrlich. Und so mu!'iS veNiucht werden. den 
!lichweizeriscllcn Strafvollzug aus der IHhmendm 
Hypnose des (cZollikerlxrgs,) zu befreien. 


